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	GZ: 
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	Ggst: 
	Spezifikation LDAP-gv.at für Portalverbund: 
LDAP-gv.at_PV 1.0.0; 


	


Sehr geehrte Damen und Herren!

Mit Schreiben   vom 22.6.2009, Zl. VST-1712/392, wurde die aktuelle Fassung der LDAP-gv.at Spezifikation für den Portalverbund (LDAP-gv.at_PV1.0.0) übermittelt. Dazu wird wie folgt Stellung genommen:

Die Definition eines gemeinsamen LDAP-Schemas für die Umsetzung des Portalverbunds ist aus der Praxis betrachtet durchaus wünschenswert. Wir weisen aber nochmals darauf hin, dass  den  Portalsteilnehmern daraus keine Verpflichtungen erwachsen, diese Strukturen in LDAP selbst abzubilden.

In Pkt. „2.1 Verwaltungsdomänen“ wird angeführt, dass Daten fremder Verwaltungsdomänen über eine Replikation vom zentralen Verzeichnisdienst heruntergeladen werden. Im Dokument sind zwar die einzelnen Verwaltungsdomänen und deren Datenumfang angeführt, es geht aber nicht daraus hervor, welche Daten in einem zentral geführten Verzeichnisdienst ldap.gv.at-PV zur Verfügung gestellt werden sollen.

In der AG-IZ wurden nur Bereiche besprochen, welche für den Betrieb von Stamm- und Anwendungsportalen notwendig sind.

Das sind in der Domäne des zentralen Verwaltungsdienstes: 
Die Portalverbundteilnehmer  und -subteilnehmer (Bund, Länder, Städte, Gemeinden,  ect.), nicht aber Bezirksverwaltungsbehörden.

In der Domäne der Stammportale sind es: 
Die Organisationen der PV-Teilnehmer inkl. Gemeinden  (zugriffsberechtigte Stelle), die Organisationen der Portalsbetreiber, sowie die Zertifikate der Stammportale.

In der Domäne der Anwendungsportale sind es:
Die Anwendungsinformationen (URL, Rechte, Sicherheitsklasse) und die an die zugriffsberechtigten Stellen erteilten Rechte.

Davon sind jedenfalls Personen und deren Rechte nicht umfasst. Personen und deren PV-Rechte werden ausschließlich lokal geführt und sind nicht Bestandteil des zentralen LDAP-PV-Verzeichnisses.

Die Steiermark geht davon aus, dass Replikation von Personendaten und –rechten an das „zentrale ldap.gv.at-PV“ nicht aus dem vorgehenden Dokument abgeleitet werden kann. Unter dieser Voraussetzung wird der Konvention zugestimmt. Es wird aber auch empfohlen, die obige Feststellung in Form einer Überarbeitung  zu präzisieren.

Für die Steiermärkische Landesregierung

Der Fachabteilungsleiter

i.V.

DI Franz Grandits

(elektronisch gefertigt)

